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Stellung geblieben, die sie Ende des deutsch-
franzosischen Krieges eingenommen habe.

Oberst Maurice erwiederte, die Reiterei der
Japaner habe sich zwar in einigen kleinen Ge-
fechten des Vorposten- und Kundschaftsdienstes
ganz gut bewahrt, aber — so viel ihm bekannt —
habe kein grosseres Reitergefecht stattgefunden.

General Gengongh bestand auf der Notwen-
digkeit eines nmormalen Angriffes, um die Ent-
scheidung herbeizufihren. Was iber die Selb-
stindigkeit und Verantwortung gesagt worden sei,
sei schon und gut. Er misse aber auf seiner
Ansicht beharren.

Oberst Fergusson teilte diese Meinung der
Hauptsache nach, bemerkte aber, dass seine eigene,
auf dem Kontinente gesammelte Erfahrung ihn
belehrt habe, dass in manchen Fillen, wo keine
bestimmten Vorschriften dber den Angriff be-
stehen, dieser dennoch mit sehr giinstigem Er-
gebnis ausgefihrt werden konne. Als Beispiel
fihrte er ein Mandver an, welches er bei Metz
gesehen hatte; bei diesem haben zwdlf komman-
dirende Offiziere auf eigene Verantwortung hin,
nach einem gemeinsamen Grundsatze und in
vollem Einklang gehandelt.

Die Resultate des Vortrages und der nachfol-
genden Diskussion zusammenfassend, bemerkte
der Herzog von Connaught, dass in einem Punkt
gewiss alle Herren einig seien und zwar in der
Erkenntnis, dass von den Japanern die Schluss-
folgerungen von 1870/71 wohl beherzigt worden
seien. Die Japaner sind geneigt, von den frem-
den Nationen alles Gute anzunehmen. Es darf
daher nicht dberraschen, dass sie alles, was ihnen
als das Beste im deutschen Heere schien, mit
erstaunenswerter Genauigkeit nachahmten. Er ist
mit dem Vortragenden der Ansicht, dass sie ihre
grossen Erfolge der Anwendung der Lehren des
deutsch-franzdsischen Krieges, in richtiger Modifi-
zierung auf ihre eigenen Verhiltnisse verdanken.
Inbetreff desjenigen, welches iiber unsere eigene
Armee gesagt wurde, mochten die Zuhdrer mit
vielem einverstanden sein, aber Oberst Maurice
urteilt vielleicht zu streng dber viele seiner Mit-
biirger und ihre Anpsichten und Pflichten dem
Heere gegeniiber. Wir waren nie mit jenem
Geiste des Militarismus gesegnet, welcher die
kontinentalen Michte durchdringt, deren erste
Sorge es sein muss, ihre Heere auf den hochsten
Grad der militirischen Leistungsfihigkeit und
Kraft zu bringen. Bei ihnen sind Sitten, Ge-
brauche und Einrichtungen auf ein Ziel: ,das
Beste der Armee“ gerichtet. Bei uns soll diese
den Wiinschen des Volkes untergeordnet bleiben.
Gleichwohl dirfen wir nicht jeden Nutzen ver-
schmihen, welcher aus den Erfahrungen des
deutsch-franzosischen Krieges gezogen werden
kann. Wir miissen uns aber stets an die Zusam-
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mensetzung unserer Armee erinnern. Wir miissen
jede Gelegenheit unsere Truppen zu iben eifrig
beniitzen. Wenn wir finden, dass unser Gelinde
nicht das vorteilhafteste zu diesem Zwecke ist,
dirfen wir nicht niedersitzen und sagen: ,andere
Linder haben mehr Grund und Boden zur Ver-
figung, wir konnen unsere Truppen nicht iiben.*
Wenn wir auch mit grossen Schwierigkeiten zu
kimpfen haben, miissen wir doch unser Bestes
thun und weon dieses geschieht, wird der Erfolg
jederzeit ein befriedigender sein. Er konnte der
Ansicht des Oberst Maurice iiber die Notwendig-
keit der Selbstindigkeit und Verantwortung aller
Grade und Rangklassen in der Armee nicht
genug beipflichten. Von ihr hinge grossenteils
die Leistungsfahigkeit der Armee ab. Die von
seinem Vater gegriindete Bibliothek ist erwihnt
worden. Wenn dieser noch am Leben wire,
wirde er gliicklich sein, deren zahlreichen Ge-
brauch zu sehen. Die Wiinsche des Griinders,
denen, die Kriegsgeschichte studieren wollen,
hiezu Gelegenheit zu bieten, sind in reich-
licherem Masse, als er es glaubte erwarten
zu dirfen, erfillt worden.... Was die Frage
des Mandvrierterrains anbelangt, darf man nicht
tibersehen, dass dieses nicht bloss eine wich-
tige Frage fiir die Armee, sondern auch fir
die Politik und Okonomie ist. Es sind grosse
Schwierigkeiten vorhanden, das ndtige Terrain
zu erlangen. Man darf die biirgerlichen Behor-
den nicht zu hart beurteilen, wenn sie nicht
allen Erfordernissen entgegenkommen. Verschie-
dene einander folgende Staatssekretire des Kriegs-
departements haben ihr Moglichstes gethan, um
das ndtige Manoverterrain zu erwerben; leider
waren jhre Bemihungen vergeblich.

Botschaft des Bundesrates
an die Bundesversammlung, betreffend die Revision
der Militdrartikel der Bundesverfassung.

(Fortsetzung.)

Nachdem Volk und Kantone den Entwurf vom 5. Mirz
1872 abgelehnt hatten, stellte der Bundesrat in seinem
neuen Verfassungsentwurfe vom 4. Juli 1873 haupt-
siichlich folgende Grundsitze auf:

Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.

Das Bundesheer besteht aus der gesamten dienstpflich-
tigen Mannschaft.

Der Bund erlisst die Gesetze iiber das Wehrwesen
und sorgt fiir deren Vollziehung.

Der Bund erteilt den gesamten Militérunterricht.

Er Dbestreitet die Kosten des Unterrichts und der
Bewaffnung und iibernimmt auch die iibrigen Auslagen
fiir das Heerwesen, insoweit nicht ein Teil durch die
Gesetzgebung den Kantonen auferlegt wird.

Die Beteiligung der Kantone an der Administration
der Truppenkorper ihres Gebiets wird durch die Gesetz-
gebung bestimmt.

Hierbei stellte der Bundesrat sich ausdriicklich auf
den Boden, dass die Militirhoheit der Eidgenossenschaft
derjenigen der Kantone vorgehe und dass die Souveri-



nitit der letatern nur zur Geltung kommen kinne, wo
sie dem Zwecke des Bundes nicht hinderlich sei. In
diesem Sinne und unter diesem Vorbehalte sollte den
Kantonen garantiert werden :

1. Die Errichtung kantonaler Truppenkérper, in der
Meinung, dass die taktischen Einheiten in der Regel
nicht aus Mannschaften verschiedener Kantone gebildet
werden sollten;

2. die Bildung dieser kantonalen Truppenkérper und
die Sorge fiir die Erhaltung ihres Bestandes nach den
Vorschriften des Bundes;

3. das Recht, iiber die Streitkrifte ihres Gebietes zu
verfiigen, solang: es nicht vom Bunde aus geschieht.

Dem Bunde dagegen wurde nach dem Entwurf des
Bundesrates zugeteilt :

1. Die Gesetzgebung iiber das Heerwesen ;

2. der Militirunterricht simtlicher Waffen ;

3. die Auschaffung der gesamten Bewaffnung;

4. das Recht der Beniitzung der vorhandenen Waffen-
plitze und Gebiude. '

Von der Reproduktion der Bestimmung des friihern
Entwurfs, wonach das Kriegsmaterial der Kantone auf
den Bund iibergehen sollte, nahm der Bundesrat Umgang.
Abgesehen davon, dass der Bund an dem hauptsiichlichen
Teil dieses Materials, ndmlich an der Bewaffnung, ein
Miteigentumsrecht bereits besass, das, im Verhdltnis der
Beitrige an die Kosten berechnet, weiter ging als das-
jenige der Kantone, hielt der Bundesrat dafiir, dass die
privatrechtliche Frage des Eigentums hier fiiglich aus
dem Spiel bleiben diirfe, wo der Bund in seiner unzwei-
felhaften Disposition iiber das Kriegsmaterial alles be-
sitze, was vom Standpunkt der Militirhoheit notwendig
erscheinen konne.

Bei der endgiiltigen Feststellung der Militérartikel
durch die eidgendssischen Rite erlitten die Antréige des
Bundesrates folgende Modifikationen:

1. Beziiglich der Zusammensetzung des Bundesheeres
wurde der Begriff der kantonalen Truppenkirper aus-
driicklich in die Verfassung aufgenommen, indessen hin-
zugefiigt, dass das Bundesheer ausser den kantonalen
Truppenkiorpern aus allen Schweizern bestehe, welche
zwar nicht zu diesen Truppenkirpern gehoren, aber
nichtsdestoweniger militarpflichtig sind.

2. Die Ausfiihrung der Militirgesetze wurde aus-
driicklich den Kantonen iibertragen, allerdings innerhalb
der durch die Bundesgesetzgebung festzusetzenden Gren-
zen und unter Aufsicht des Bundes.

3. Die Beschaffung der Bekleidung und Ausriistung
wurde als Sache der Kantone erklirt und nur die dahe-
rigen Kosten dem Bunde iibertragen. ,

Eine Vergleichung der Bestimmungen der Bundesver-
fassung von 1874 mit denjenigen der Verfassung von
1848 mit Bezug auf die Vereinheitlichung des Militir-
wesens ergiebt, dass in der Richtung der Vereinheit-
lichung die Verfassung von 1874 folgende Fortschritte
gemacht hat:

1. Die einheitliche Durchfiihrung des Grundsatzes der
allgemeinen Wehrpflicht und die Organisation des Bun-
desheeres nach Massgabe der wehrfihigen Bevolkerung
(Abschaffung des Skalakontingentssystems).

2. Die Ubernahme des gesamten Militdrunterrichts
durch den Bund.

3. Die Ubernahme der gesamten Bewaffnung durch
den Bund. '

4. Die Ubernahme der Kosten der Bekleidung und
Ausriistung durch den Bund.

5. Die Beaufsichtigung der kantonalen Militdrverwal-
tung durch den Bund.

6. Unentgeltliche erste Ausriistung, Bekleidung und
Bewaffnung der Wehrmiinner.
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7. Unterstiitzung der Wehrménner und ihrer Familien,
welche infolge des eidgendssischen Militirdienstes ihr
Leben verlieren oder dauernden Schaden an ihrer Ge-
sundheit nehmen.

Aus diesem kurzen historischen Riickblick ergiebt sich
in der That, dass die Entwicklung des schweizerischen
Heerwesens im Laufe der Jahrhunderte gleichbedeutend
ist mit der Entwicklung des Einheitsgedankens im
Wehrwesen. Vorsichtig und mit steter Beriicksichti-
gung der foderativen Grundlagen der Eidgenossenschaft
ist dabei von Stufe zu Stufe vorgeschritten worden.
Der Bundesrat glaubt annehmen zu diirfen, dass der
Zeitpunkt heute gekommen sei, die letzten entscheiden-
den Schritte in dieser Richtung zu thun. Eine vorar-
teilslose Priifung der einzelnen Fragen wird ergeben,
dass auch eine grundsitzlich durchgefiihrte Vereinheit-
lichung unseres Heerwesens die Mitwirkung der Kan-
tone keineswegs ausschliesst, dass diese Mitwirkung viel-
mehr pach verschiedenen Seiten wiinschenswert und
geboten erscheint.

Ebensowenig als um einen Ausschluss der Mitwirkung
der Kantone kann und soll es sich bei der Vereinheit-
lichung unseres Heerwesens um einz unseren Traditionen
widersprechende Centralisation handeln. Es wird uns
vielmehr ein leichtes sein, den Nachweis zu leisten, dass
unsere gegenwirtige Organisation eine wesentlich
centralistische ist und damit auch an den mannigfachen
Schiden aller bureaukratisch-centralisierten Verwaltungs-
systeme krankt, wihrend die Ubertragung der Verwal-
tung an den Bund eine gesunde Decentralisation erst
méglich machen wird.

Dabei liegt uns die Meinung fern, dass gegen die
Militirverwaltungen der Kantone im allgemeinen der
Vorwurf der Vernachlissigung ihrer Pflichten erhoben
werden konne. Wir befinden uns in der angenehmen
Lage, zu bezeugen, dass die Militirbehorden der Kantone
bestrebt sind, die Gesetze pflichtgemiss zu vollziehen
und den verfassungsmissigen Anordnungen des Bundes
Folge zu geben. Viele unter ihnen haben in dieser
Beziehung Vorziigliches geleistet. Nicht io dem bosen
Willen und der administrativen Unfahigkeit der kan-
tonalen Militirbeamten liegen die Ubelstinde der heuti-
gen Organisation begriindet, sondern in dem Wesen dieser
Organisation selbst, welches im Widerspruch steht mit
den Bediirfnissen einer rationellen, ihrem letzten Ziele
entsprechenden Heeresverwaltung.

Eine der wichtigsten Aufgaben jeder Heeresorganisa-
tion, die diesen Namen verdient, besteht darin, dass sie
in Friedenszeiten dafiir sorge, dass im Kriegsfalle dem
Oberbefehishaber erstens die vorhandenen personellen
und materiellen Kriegsmittel in dem gesetzlich vorge-
schriebenen Bestande zur Verfiigung gestellt und zwei-
tens, dass diese Streitmittel im Kriegsfalle (im Verlaufe
des Krieges) erginzt werden. Diese selbstverstindlichen
Grundsitze sind auch in der heutigen Gesetzgebung aus-
driicklich anerkannt und ausgesprochen. Nach Art. 241
der Militirorganisation hat der Bundesrat dem Oberbe-
fehlshaber die erforderlichen Streitmittel zur Verfigung
zu stellen, und nach Art. 243 hat er die Pflicht, fiir die
Erginzung dieser Streitmittel sowohl in personeller als
in materieller Beziehung zu sorgen.

‘Wie verhiilt es sich nun mit den Befugnissen, welche
dem Bundesrat gesetzlich zu Gebote stehen, um diesen
Pflichten zu geniigen ?

I Personelles. a. Rekrutierung. Die Be-
rechtigung des Bundes ist auf die Bildung der eidge-
nissischen Truppeneinheiten beschrinkt (Militdrorgani-
sation Art. 20). Die Untersuchung und Entscheidung
iiber die personliche Dienstfahigkeit steht der Eidge-



nossenschaft aber nur unter Mitwirkung der kanto-
nalen Behorden zu (Art. 14).

b. Erhaltung des Bestandes der Trup-
peneinheiten. Die Pflicht hierfiir liegt fiir die
kantonalen Truppeneinheiten den Kanton en, fir die
anderen dem Bunde ob (Art. 21 und 22). Uber die Re-
krutierung sowohl als iiber den Bestand und die Ergin-
zung der Truppenkorper fiihren die Kantone die
Kontrolle (Art. 24); der Bund hat nur die Formulare
aufzustellen und das Recht der Uberwachung (Art. 24).
Die Kontrolle der Kantone bezieht sich auch auf die
Truppeneinheiten des Bundes. Bei der Organisation der
von mehreren Kantonen gebildeten Bataillone, sowie bei
derjenigen der Schiitzenbataillone wirken Bund und
Kantone zusammen (Art. 32 und 33).

(Fortsetzung folgt.)

Kriegsgeschichtliche Einzelschriften.  Herausge-
geben vom Grossen Generalstabe, Abtei-
lung fiir Kriegsgeschichte. Heft 18. Das
Generalkommando des III. Armeekorps bei
Spicheren und Vionville.
und drei Skizzen. Berlin, E. S. Mittler &
Sohn, kgl. Hofbuchhandlung. Preis Fr. 4. —

(Einges.) Dem Helden von Vionville-Mars-la-

Tour, dem vor zwei Jahren verstorbenen General

Constantin von Alvensleben und seinem tapferen

IIL. Armeekorps setzt der Konigliche Grosse Ge-

neralstab ein ehrendes Denkmal in dem soeben im

Verlag der Konigl. Hofbuchhandlung von E. S.

Mittler & Sohn in Berlin erscheinenden 18. Hefte

der vom Kdnigl. Grossen Generalstabe, Abteilung

fir Kriegsgeschichte, herausgegebenen Kriegsge-
schichtlichen Einzelschriften: ,Das Generalkom-
mando des III. Armeekorps bei Spicheren und

Vionville.“ Entgegen den zum Teil irrtimlichen

Schilderungen wird der Nachweis erbracht, dass

General von Alvensleben durchaus selbstindig

und auf eigene Verantwortung die Schlacht bei

Spicheren planmissig in ihrem zweiten Teile

schlug und zum siegreichen Ende fiihrte. Noch

erhebender als das mutige Vorgehen und die
thatkriftigen Massnahmen des Generals in der

Schlacht bei Spicheren sind das unerschiitterliche

Vertrauen auf sich selbst und auf seine braven

Truppen, das ihn wagen liess, am 15. August

den Befehlen vorzugreifen, die Opferfreudigkeit,

mit welcher er seine und seines Armeekorps

Kriegsehre am 16. August zum Nutzen des Ganzen

hinzugeben bereit war, als er erkannte; dass der

grosste Teil der franzosischen Armee sich noch
bei Metz befand. Die eingehende Darstellung des

Mosel-Ubergangs der zweiten Armee sowie der

Ereignisse vor der Schlacht bei Vionville-

Mars-la-Tour, der einleitenden Bewegungen und

des Verlaufs der Schlacht lassen die Trag-

weite der Entschliisse des Generals ersehen
und die Anerkennung seiner Anordnungen durch
den Feldmarschall Moltke und das grosse Lob

Konig Wilbelms begreifen, welcher den 16. Au-

gust als eine der heroischsten Waffenthaten
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Mit drei Plinen |

bezeichnete, ,indem Generallisutenant von Alvens.
leben und sein Korps eine Aufopferung bewiesen
haben, die nur erreichbar sein konnte, wenn
jeder Einzelne sich bewusst war, was auf dem
Spiele stand®. — Die Benutzung der schrift-
lichen Vermerke des Generals, einiger Aufzeich-
nungen des damaligen Chefs des Generalstabes
des III. Armeekorps, Oberst von Voigts-Rhetz,
sowie auch der in letzter Zeit von franzosischer
Seite- iber den Krieg verdffentlichten Schriften
haben neue wichtige Anhaltspunkte zu Tage ge-
fordert, so dass die Schrift manche wertvolle
Erliuterungen und Berichtigungen zu der Dar-
stellung des Generalstabswerkes enthilt.

Eidgenossenschaft.

— (Schweizerische Offiziersgesellschaft. Aligemeine Ver-
sammlung in Basel 1895.)

Das Organisationskomité an die Mit-

glieder der Gesellschaft.

Werter Herr Kamerad! Wir beehren uns Ihnen mit-
zuteilen, dass die Allgemeine Versammlung der Mitglieder
unserer Gesellschaft

am 29. und 30. Juni und 1. Juli néchsthin
in Basel stattfinden wird.

Wir rechnen darauf, bei dieser Gelegenheit eine grosse
Anzahl unserer Kameraden der anderen Kantone in
unserer Stadt begriissen zu diirfen, und laden Sie frennd-
schaftlichst ein, sich an ‘diesen Tagen, die neben der
Besprechung verschiedener, fiir die Weiterentwicklung
unseres Heerwesens wichtiger Tagesfragen auch der
Pflege guter Kameradschaft gewidmet sein sollen, gleich-
falls in unserer Mitte einzufinden.

Wir verweisen beziiglich der Einzelnheiten des Pro-
grammes der 3 Festtage auf die Einlage.

Die Festkarte, deren Preis, wie iiblich, auf Fr. 15. —
festgesetat ist, berechtigt :

1. Am 29. Juni: Zum Zutritt zur freien Vereinigung
in der Kunsthalle;

2. am 30. Juni: Zur Teilnahme am gemeinschaftlichen
Mittagessen im Stadt-Casino;

3. zur Teilnahme an der Fahrt nach Arlesheim und
zuriick (Extrazug);

4. zum Eintritt in die Besitzung des Herrn Oberst
Wilh. Alioth in Arlesheim ;

5. zum Eintritt uod zum Nachtessen im Sommer-
Casino; ‘

6. am 1. Juli:
Casino ;

7. zum freien Kintritt in das ,Historische Museum*
und das stidtische ,Museum“ (Gemildesammlung, Natur-
historische Sammlungen) an den 3 Festtagen.

Die Festkarten sind Samstag den 29. Juni im Bureau
des Finanzkomité, Theaterstrasse 5 und Abends in der
Kunsthalle; Sonntag den 30, Juni im Bureau des Finanz-
komité zu beziehen.

Quartiere stehen zur Verfiigung : Bei Privaten ; in der
Kaserne (keine Einzelzimmer) als Freiquartiere; in ver-
schiedenen Hotels & Fr. 3—4 pr. Nacht inkl. erstes
Friihstiick.

Festteilnehmer, die sich Quartiere der einen oder
andern Kategorie zu sichern wiinschen, sind ersucht,
ihre Anmeldungen rechtzeitig an das Quartierkomité zu
richten und sich zu diesem Behufe des umstehenden
Anmeldebogens zu bedienen.

Die Quartieranweisungen sind an den Festtagen im

zur Teilnahme am Bankett im Stadt-



	Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend die Revision der Militärartikel der Bundesverfassung

